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12. BDG 1979 § 163 gültig von 01.01.1980 bis 31.12.1984
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12. BDG 1979 § 163 gültig von 01.01.1980 bis 31.12.1984

Rechtssatz

Der EuGH hat - für deutsche Staatsanwälte - ausgesprochen, dass die Möglichkeit der Verlängerung der Tätigkeit, wenn

sie im dienstlichen Interesse liegt, und der BetreAende einen entsprechenden Antrag stellt, nicht geeignet ist, das

angestrebte Ziel einer ausgewogenen Altersstruktur zu beeinträchtigen. Eine solche Ausnahme kann vielmehr die

Strenge des Gesetzes abmildern (Hinweis Urteil des EuGH Fuchs und Köhler, C-159/10 und C-160/10, Rn 88-90).
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